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Europaschule Köln – Gesamtschule Zollstock  
 
Fahrtenkonzept  

1) Allgemein  

„Grenzüberschreitend denken und handeln“ – ist ein wesentlicher Grundsatz der Europaschule 
Köln, nach der wir unser pädagogisches Handeln orientieren. Dies spiegelt sich in einer großen 
Zahl an Austauschprogrammen mit europäischen und außereuropäischen Schulen wieder. 
Zusätzlich tragen auch die für alle Schüler*innen verbindlichen Klassen- und Studienfahrten 
an der Europaschule dazu bei, Grenzen zu überwinden und neue Erfahrungen im In- und 
Ausland zu ermöglichen.  Unsere Fahrten fördern die interkulturelle Kompetenz und vertiefen 
die schulischen Profilangebote und Lehrinhalte und sind als Studienfahrten definiert. 
Mehrtägige Exkursionen, eintägige Ausflüge und Unterrichtsgänge zu außerschulischen 
Lernorten ergänzen dieses Fahrtenprogramm und setzen jeweils fach- oder klassenspezifische 
Schwerpunkte. Die Studienfahrten sind als gemeinschaftliche Fahrten konzipiert, die ein 
gemeinsames Lernen und Leben ermöglichen. Als verbindliche Bestandteile der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit bieten die Studienfahrten an der Europaschule Köln wichtige Einsichten und 
Kenntnisse für den Einzelnen und stärken zugleich die Gemeinschaft. Die Studienfahrten 
haben einen inhaltlichen Schwerpunkt und knüpfen auf diese Weise an Unterrichtsinhalte an, 
denn „Schulfahrten [...] sind Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen. Sie 
dienen ausschließlich Bildungs- und Erziehungszwecken und müssen einen deutlichen Bezug 
zum Unterricht haben“. 

2) Grundlagen  

Grundsätzlich sind Schulfahrten Schulveranstaltungen. Gemäß §43 Abs. 1 SchulG sind 
Schüler*innen somit zur Teilnahme verpflichtet. Die Europaschule Köln differenziert zwischen 
verbindlichen Fahrten und Fahrten, die als zusätzliches Angebot den Schüler*innen angeboten 
werden und freiwilligen Charakter haben. Die verpflichtenden Klassen- bzw. Studienfahrten 
werden unter folgenden Zielsetzungen durchgeführt und bauen pädagogisch aufeinander auf:  

Jahrgang Thema Ich - Wir Pädagogische Zielsetzung 
Jg. 5 Kennenlernfahrt  In der Klasse soziales Lernen, teambildende 

Konzepte 
Jg. 7 Englandfahrt  In der Kleingruppe interkulturelles Lernen, 

Fremdsprache 
Jg.8 Wahlsprachenfahrt Alleine in der Familie interkulturelles Lernen, 

Fremdsprache 
Jg. 10  Studienfahrt  In der Klasse Programm mit fachspezifischen 

Schwerpunkt  
Jg. 13 Studienfahrt  Im Leistungskurs  Programm hat einen deutlichen 

Bezug zu den 
Unterrichtsinhalten der 
Qualifikationsphase 
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Dem Fahrtenkonzept liegen die Beschlüsse der Schul- und Lehrerkonferenzen zugrunde. Es 
fasst zudem bestehende Regelungen der vergangenen Jahre zusammen, konkretisiert diese 
oder passt bestehende Vereinbarungen an die aktuelle Situation und Rechtslage an. Zentraler 
Bezugspunkt sind die Richtlinien für Schulfahrten. Bei der Planung und Genehmigung von 
Fahrten werden das Landesreisekostengesetz  und bei Auslandsreisen die Auslandskosten-
erstattungsverordnung einbezogen. Ebenso sind bei Schulfahrten der Erlass zur 
Sicherheitsförderung im Schulsport zu beachten. Auf allen Fahrten an der Europaschule gilt 
das Schulgesetz NRW, welches ein absolutes Alkoholverbot vorsieht. Bei schwerwiegendem 
Fehlverhalten oder einer Gefahr für die Gesundheit anderer können Schüler*innen von der 
Fahrt ausgeschlossen werden.  

Im Anhang des Fahrtenkonzepts ist daher eine Checkliste angefügt, die Handlungssicherheit 
für alle Beteiligten gewährleisten soll. 

3) Rahmenbedingungen und Kosten  
 
An der Europaschule Köln gelten folgende Rahmenbedingungen für Fahrten, die entsprechend 
einzuhalten sind. Die Schulleitung prüft im Vorfeld diese Rahmenbedingungen und genehmigt 
anschließend die Fahrt:  

 
1. Alle Fahrten an der Europaschule haben einen thematischen Schwerpunkt bzw. ein 

Programm, welches entweder durch einen bildungspolitischen oder durch einen 
kulturellen Schwerpunkt gekennzeichnet ist. Fahrten mit besonderen 
Naturerfahrungen werden ebenfalls bevorzugt genehmigt. 

 
2. Alle Fahrten unterliegen einer finanziellen Obergrenze, die es einzuhalten gilt. 

 
3. Es werden insbesondere Fahrten genehmigt, die durch Drittmittel finanziert werden, 

 
4. Mit Ausnahme der außereuropäischen Ziele und der Wahlsprachenfahrten, soll die 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Von Flugreisen ist abzusehen. 

Laut Schulfahrterlass ist die Kostenobergrenze für Schulfahrten möglichst niedrig zu halten, 
damit alle Schüler*innen teilnehmen können und Familien finanziell nicht unzumutbar 
belastet werden.“ Ferner soll „den Schüler*innen und deren Eltern durch eine frühzeitige 
Planung Gelegenheit gegeben werden, die voraussichtlich entstehenden Kosten 
anzusparen.“„Bei mehrtägigen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen, die mit erhöhten 
finanziellen Belastungen verbunden sind, ist vor Vertragsabschluss von allen Eltern – auch von 
den Eltern der volljährigen Schüler*innen – eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung 
einzuholen, dass sie der Teilnahme an der Veranstaltung zustimmen und sich verpflichten, die 
entstehenden Kosten zu tragen. Dabei ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.“  

Die Kostenobergrenzen beinhalten Fahrtkosten, Unterbringung, Vollverpflegung, Eintritte, 
Exkursionen und alle weiteren mit der Fahrt verbundenen Kosten, exklusive Taschengeld. 
Damit nicht jährlich neu beraten werden muss, erfolgt die Anpassung dieser Zahlen 
fortlaufend gemäß der Inflationsrate.  
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Der finanzielle Rahmen der Fahrten wird im SJ 2022/23 wie folgt (s.u.) festgesetzt. 

Verpflichtende Fahrten im Schulprogramm der Europaschule:  
 

Jahrgang  Thema   Kosten   
5 Kennenlernfahrt  150 Euro 
6 -  
7 Englandfahrt (Familienaufenthalt)   350  
8 Wahlsprachenfahrten (Austausch) nach NL, F, IT, PG, RUS, IT 350 
9 -  

10 Studienfahrt im Klassenverband  350 
EF -  
Q1 -  
Q2 Studienfahrten in den Leistungskursen 380 

 
Zusätzliche Angebote an Fahrten   
 

Jahrgang  Thema  Kosten   
8 Gesundheitstage  90 
9 Skifahrt/Österreich, Int. Betriebspraktikum  400 

10 Indien/ China  500 
EF Sprachenfahrt Niederlande, Spanien, Italien 380 

EF/Q1 Indien / China / Russland / Polen, Int. Betriebspraktikum  450 

Weitere mehrtägige Fahrten außerhalb des verpflichtenden Fahrtenkonzepts bedürfen der 
ausdrücklichen Zustimmung der Eltern, da weitere Kosten mit dieser Veranstaltung 
verbunden sind. Die Kosten sind den Eltern im Vorfeld bekannt zu machen. Es besteht bei 
solchen Zusatzfahrten außerhalb des Fahrtenkonzepts keine Verpflichtung zur Teilnahme 
und den Schüler*innen darf bei Nichtteilnahme kein Nachteil für den Unterricht entstehen. 
Nicht mitreisende SchülerInnen nehmen am regulären Unterricht teil. Die außerplanmäßigen 
Fahrten sollen so geplant werden, dass Unterricht nach Möglichkeit nicht ausfällt, und wenn 
doch, dann in der Regel nur an einem Unterrichtstag. Die Termine sind außerdem in 
Absprache mit der Schulleitung so zu wählen, dass Klausur- und Klassenarbeitsphasen nicht 
betroffen sind. Die laut Fahrtenprogramm vorgesehenen Fahrten haben Vorrang vor 
zusätzlichen Exkursionen, da dies verpflichtende Schulfahrten sind.  

4.  Checkliste  
 

Vor der 
Fahrt  

 Erledigt  

1 Im Vorfeld wird frühzeitig bei der Schulleitung angefragt, ob eine 
Fahrt unter den festgelegten Rahmenbedingungen des 
Fahrtenkonzepts an der Europaschule genehmigt werden kann.  

 

2 Die Fahrt wird spätestens drei Monate vor Fahrtantritt von der 
Schulleitung genehmigt. 
Folgende Unterlagen sind zur Genehmigung vorzulegen: 

- Programm 
- Kostenübersicht   
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- Komplette Liste aller Einverständniserklärungen der 
Eltern, dass die Kosten übernommen werden, die 
rechtsverbindlich ist! Ohne diese ist nie eine Buchung 
vorzunehmen!  

- Ggf. Nachweis einer Reiserücktrittsversicherung  
Antrag auf die Fahrt (Erhält man im Sekretariat) 

3 Nach der Genehmigung der Fahrt erfolgt die verbindliche 
Buchung und die Regelung formeller Fragen  

- Visa  
- etwaige Ansparmodelle in der Klasse  
- frühzeitig BuT Anträge stellen (ggf. im Sekretariat 

nachfragen) 
- Anträge beim Förderverein (spätestens sechs Monate vor 

der Fahrt) 
- Klärung der Begleitung (evt. Ersatzmann benennen)  
- Nichtmitfahrer besprechen (ggf. mit Abteilungsleitung)  

 

4 Spätestens 1 Woche vor der Fahrt    
- Nichtmitfahrer den Abteilungen nennen, die die SUS dann 

verteilen 
- Abgabe von Kontakt- und Notfalladressen und einer 

Teilnehmerliste bei der Schulleitung  

 

Während 
der Fahrt  

  

5 Kurzmeldung an die Schulleitung, dass man gut angekommen ist. 
Bei etwaigen Problemen immer die Schulleitung in Kenntnis 
setzen und das weitere Prozedere abklären.  

 

Nach der 
Fahrt  

  

6 Kurzbericht für die Homepage 
Fackelübergabe an den nachfolgenden Jahrgang auf der 
Jahrgangsteamsitzung (Adressen etc.)  

 

 
  

5.  Anhang: 
BASS 14 – 12 Nr. 2 Richtlinien für Schulfahrten  
 

1 Allgemeines 

Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale Begegnungen - im Folgenden Schulfahrten - sind Bestandteile der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen. Sie dienen ausschließlich Bildungs- und Erziehungszwecken und müssen einen deutlichen Bezug zum Unterricht haben, aus 
dem Schulprogramm erwachsen und im Unterricht vor- und nachbereitet werden. 

2 Planung und Vorbereitung 

2.1 Die Schulen entscheiden über die Durchführung von Schulfahrten im Rahmen der der Schule für die Erstattung der Reisekosten der Lehrkräfte zur Verfügung stehenden 
Mittel (Landesmittel zuzüglich Drittmittel) in eigener Verantwortung. 
2.2 Die Schulkonferenz legt gemäß § 65 Absatz 2 Nummer 6 Schulgesetz NRW (SchulG - BASS 1-1) ein Fahrtenprogramm für das jeweilige Schuljahr fest, durch das die 
Anzahl, die Dauer sowie die Kostenobergrenze bestimmt werden. Schulfahrten dürfen nur unter Beachtung des der Schule zur Verfügung stehenden Reisekostenbudgets 
vorgesehen werden. In das Fahrtenprogramm sind vorrangig Schulfahrten mit allen Schülerinnen und Schülern einer Klassen- bzw. Jahrgangsstufe aufzunehmen. 
Der Schulpflegschaft, dem Schülerrat und der Lehrerkonferenz ist Gelegenheit zur vorbereitenden Beratung zu geben. Die Kostenobergrenze für Schulfahrten ist möglichst 
niedrig zu halten, damit alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen können und Familien finanziell nicht unzumutbar belastet werden. Der finanzielle Aufwand darf kein 
Grund dafür sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler nicht teilnehmen kann. 
2.3 Bei einer Dauer von mehr als zwei Wochen muss der darüber hinausgehende Teil der Schulfahrt in die Ferien gelegt werden. 
Für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule (Teilzeitform und Blockunterricht) dürfen im Schuljahr bis zu zwei Unterrichtstage in Anspruch genommen werden. 
2.4 Die Klassenpflegschaft bzw. im Kurssystem die Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler entscheidet bzw. entscheiden über Ziel, Programm und Dauer auf 
der Grundlage eines Vorschlags der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers bzw. der Kursleiterin oder des Kursleiters unter Beachtung des Fahrtenprogramms. Bei 
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mehrtägigen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen, die mit erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind, ist die Entscheidung in geheimer Abstimmung zu 
treffen. 
2.5 Den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ist durch eine frühzeitige Planung Gelegenheit zu geben, die voraussichtlich entstehenden Kosten anzusparen. 
2.6 Gegenstand von Schulfahrten können auch Veranstaltungen zu einzelnen Unterrichtsbereichen - z.B. religiöse Freizeiten, Seminare zur Sucht- und Drogenvorbeugung, 
Schulorchesterfreizeiten, Veranstaltungen zur Berufsorientierung, Schullandheimaufenthalte mit sportlichem Schwerpunkt - sein. 

3 Genehmigung 

3.1 Die Genehmigung der Schulfahrten als Schulveranstaltung erteilt die Schulleiterin oder der Schulleiter aufgrund eines rechtzeitig vor Beginn zu stellenden Antrags. Es ist 
dabei insbesondere zu prüfen, ob die Veranstaltung dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule gerecht wird, ob das von der Schulkonferenz vorgegebene 
Fahrtenprogramm beachtet wird und ob die Finanzierung gesichert ist. 
3.2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter genehmigt für die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer die Dienstreise oder den Dienstgang. Dies gilt gleichfalls für die 
Teilnahme weiterer Begleitpersonen. Für die Schulleiterin oder den Schulleiter selbst erteilt die Schulaufsichtsbehörde die Dienstreisegenehmigung. 
3.3 Soweit nicht gewährleistet ist, dass Reisekostenmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, darf die Dienstreise nicht genehmigt werden. 
3.4 Für den Antrag auf Genehmigung als Schulveranstaltung und die Dienstreisegenehmigung bzw. die Beauftragung weiterer Begleitpersonen ist das als Anlage beigefügte 
Formblatt zu benutzen. 

4 Teilnahmepflichten 

4.1 Die Teilnahme an nach dem Fahrtenprogramm festgelegten Schulfahrten gehört zu den dienstlichen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer. Die Leitung obliegt in der 
Regel der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bzw. der Kursleiterin oder dem Kursleiter, soweit nicht wegen des besonderen Charakters der Veranstaltung die Leitung 
einer anderen Lehrerin oder einem anderen Lehrer übertragen wird. Für die Teilnahme teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen und Lehrer gilt § 17 Abs. 2 Satz 3 ADO (BASS 21-02 
Nr. 4). Bei der Genehmigung der Dienstreise hat die Schulleiterin oder der Schulleiter darauf zu achten, dass teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer im Verhältnis zur 
Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden nur in entsprechend größeren Zeitabständen an mehrtägigen Veranstaltungen teilnehmen. Soweit dies im Einzelfall nicht möglich 
ist, ist für einen innerschulischen Ausgleich insbesondere bei den außerunterrichtlichen Aufgaben zu sorgen. Art, Umfang und Zeitpunkt für einen innerschulischen 
Ausgleich sind bereits bei der Genehmigung der Dienstreise festzulegen. Der innerschulische Ausgleich ist bis zum Ende des auf die Schulfahrt folgenden Schulhalbjahres 
durchzuführen. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern ist an ihren Ausbildungsschulen Gelegenheit zu geben, bei der Begleitung von Schulfahrten Erfahrungen 
zu gewinnen. 
4.2 Schulfahrten sind Schulveranstaltungen. Sie werden grundsätzlich im Klassenverband bzw. im Kursverband durchgeführt. Gemäß § 43 Abs. 1 SchulG sind Schülerinnen 
und Schüler zur Teilnahme verpflichtet. Auf Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ist bei der Gestaltung Rücksicht zu nehmen, 
damit auch für sie die Teilnahme möglich und zumutbar ist. In besonderen Ausnahmefällen ist gemäß § 43 Abs. 4 SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme 
möglich. Ein entsprechender Antrag ist von den Eltern schriftlich zu begründen. Bei mehrtägigen Veranstaltungen wird die Befreiung erteilt, wenn die Eltern auch nach 
einem Gespräch über Ziele und Inhalt der Klassenfahrt aus religiösen oder gravierenden erzieherischen Gründen bei ihrem Antrag bleiben. 
Schülerinnen und Schüler, die von der Teilnahme befreit sind, besuchen den Unterricht einer anderen Klasse oder eines anderen Kurses. Ist dies nicht möglich, werden 
ihnen unterrichtsbezogene Aufgaben gestellt. 
4.3 Wird eine Schulfahrt über einen Sonntag oder kirchlichen Feiertag ausgedehnt, ist Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu geben. Auf Teile der Schülerinnen 
und Schüler, die aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen besondere Gebote (z.B. Speisevorschriften) beachten müssen, ist Rücksicht zu nehmen. 

5 Vertragsabschluss 

5.1 Verträge mit Beförderungs- und Beherbergungsunternehmen werden im Namen der Schule und nicht im eigenen Namen der Lehrerin oder des Lehrers oder im Namen 
der Eltern abgeschlossen.  
5.2 Bei mehrtägigen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen, die mit erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind, ist vor Vertragsabschluss von allen Eltern - auch 
von den Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler - eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung einzuholen, dass sie der Teilnahme an der Veranstaltung 
zustimmen und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. Dabei ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

6 Aufsicht, Gefahrvermeidung und Unfallverhütung 

6.1 Art und Umfang der Aufsicht haben sich nach den jeweiligen Gegebenheiten zu richten; mögliche Gefährdungen sowie Alter, Entwicklungsstand und Ausprägung des 
Verantwortungsbewusstseins der Schülerinnen und Schüler, bei Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen auch die Art der 
Beeinträchtigung, sind zu berücksichtigen. 
Bei schwierigen Aufsichtsverhältnissen sowie bei mehrtägigen Veranstaltungen ist in der Regel eine weitere Begleitperson mitzunehmen. Bei mehrtägigen Fahrten 
gemischter Gruppen ist in der Regel die Teilnahme von mindestens einer weiblichen und einer männlichen Begleitperson erforderlich. Bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 ist 
auch eine ausschließlich weibliche Begleitung zulässig. 
Außer Lehrerinnen und Lehrern können auch andere geeignete Personen - z.B. Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler - als weitere Begleitung beauftragt werden. Den 
weiteren Begleitpersonen können einzelne Aufsichtsbefugnisse übertragen werden. 
Die Leiterin oder der Leiter kann den Schülerinnen und Schülern unter Beachtung der dargestellten Grundsätze und nach vorheriger Absprache mit den Eltern die 
Möglichkeit einräumen, im Rahmen der Schulfahrt zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen (in der Regel in Gruppen) durchzuführen, ohne dass 
dabei eine Aufsichtsperson jede Schülerin oder jeden Schüler überwacht. Auch bei nicht unmittelbar beaufsichtigten Unternehmungen muss eine Begleitperson jederzeit 
erreichbar und ansprechbar sein. 
Leiterinnen, Leiter und weitere Begleitpersonen sollen in derselben Unterkunft wie die Schülerinnen und Schüler übernachten. Bei Begegnungsveranstaltungen ist darauf 
zu achten, dass die erforderliche Aufsicht durch die Gastfamilie wahrgenommen wird. 
6.2 Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit privaten Kraftfahrzeugen ist wegen der damit verbundenen Risiken grundsätzlich nicht zulässig. Abweichungen 
hiervon können nur in begründeten Ausnahmefällen und mit dem schriftlichen Einverständnis durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zugelassen werden. Das Trampen 
(Autostop) ist verboten. 
6.3 Für sportliche Unternehmungen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko (z.B. Schwimmen und Baden, Wassersport, Wanderungen im Hochgebirge oder im Watt, 
Skisport) gelten auch bei Schulfahrten der Runderlass „Sicherheitsförderung im Schulsport“ v. 26.11.2014 (BASS 18-23 Nr. 2) sowie die „Sicherheitsvorschriften für das 
Schwimmen im Rahmen des Schulsports“ und die „Erläuterungen und Empfehlungen zur Sicherheitsförderung im Schulsport“, Heft 1033 der Schriftenreihe „Schule in 
NRW“2. 

7 Inkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 01.08.1997 in Kraft. 

 
           09/22/Grun 
 


